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IZ

Grosser Rath, November.
Präsident: Anderwerth,

Folgender Gesctzesvorschlag wird zum zweitenmal
serlesen und in Berathung genommen:

An den Senat.
Der grosse Rath zieht bei der Berathschlagung

-über die Botschaft des Dircktorinms vom ácn Okt.
Z?98 in Berathung:

1) Daß es den Grundsätzen der Billigkeit und
Gerechtigkeit zuwider sey, die Strafe des Verlustes
oder der Einstellung vom Bürgerrecht auf eine Art
auszulegen, die eben diese Bestrafung noch härter
»lachen würde.

2) Daß dieser Grundsaz um so mehr anwendbar
sey, da es hier um die Strafe der Konfiskation zu
thun ist, welche mit jenem von dem gcsezgebendcn
Jorps geheiligten Grundsatze) daß die Strafe sich

nur auf die Person des Verbrechers erstrecken müsse,
keineswegs vereinbar wäre;

und beschi eßt also:
t) Die pure und einfache Strafe des Verlustes

derBürge» rechte begreift diejenige der gänzlichen Einbüsi
sung der Theilnahme an Gcmeindgütern nicht in sich.

2) Die pure und einfache Strafe der Einstellung
der bürgerlichen Rechte begreift eben so wenig die
Einstellung der Theilnahme an Gcmcindgütern in sich,
indem der Genuß derselben, laut den in jeder Ge
meine bestehenden Gesetzen, sich mit der Abwesenheit
desjenigen, der ein Recht auf sie hat, füglich vereinn
gen laßt.

Dieser Vorschlag wird sogleich einmüthig ange-
ncmmen. (Die Fortsetzung folgt).

Kleine Schriften.
26. Rechtfertigung des Bürger Repräsen-

rant Hartmann; als eine Folge der Er-
klärnng des helvetischen grossen Ra-
thes, daß di eUntersuchnng seiner Com-
m issarverrichtungcn im Kloster Mury
statt habe. — Luzern den 16 November
1798. L. S. 24.

Der Vf. verlangt von dem Senat, derselbe soll
den Beschluß des grossen Rathes, kraft welchem seine

Verrichtungen als Commissar des Direktoriums, unter-
sucht werden sollen, nicht annehmen, indem er ein

Wann ist, «dem (S. 2.) das Direktorium das grosse

«Zeugniß seiner Zufriedenheit gab, den es, selbst nach

« demgräulicheich vielleicht auf nicht ganzrcmc Gründe

« gebauten Geschreie, nicht anklagte, nicht anklagen
«konnte"

Der Schluß der Schrift ist folgender: »Ich wnl
«der Geftzgebung die Ehre anthun-, zu glauben, daß

«keiner in derselben ist, welcher mich verfolgt, weil

« er sich an meiner Stelle gewünscht hatte. Nein '

«au dieß alles will ich mich gar nicht hallen; aoer

„zu der Anfrage bei dem D'rekMum muff ich Ske
«(B. Senatoren) aussodern, ob ich nicht hätte sicblm
«können, beträchtlich stehlen können, ungestraft steylen
«können, wenn ich gewollt hatte. Und wenn ich dieß
« nicht gethan habe, so zernichten Sie in Ihrem ge-
« rechten Eifer eine Untersuchung, die kindisch, schimpft
«lich, verfassungswidrig und ungerecht wäre."

Da wir von dem ganzen Geschäfte, das sei-
ner Natur nach von den gefezgebenden Räthen in ge-
Heimen Sitzungen behandelt wird, weiter nichts wift
sen, als was uns diese Denkschrift des Hartmann
bekannt gemacht hat, so erlauben wir uns eine e-nzi-
ge Bemerkung.

Es fest einen ungemein hbhen und wahrhaft ftlt-
neu Grad von Selbstverleugnung und consti-
tutionellem Patriotism voraus, nach einer
vor den gefezgebenden Räthen zur Sprache gekomm-
nen Anklage "wegen Untreu in Commisiariatvernchtun-
tungen, sich selbst, der Untersuchung dieser Verrich-
tnngen darum zu widersetzen, weil die Constitution
in demjenigen Artikel verkezt würde, der ci«e geschriebn
ne und unterzeichnete Anklage fvdert, welche, nach der
Behauptung des B. Hartmanns, der grosse Rath nicht
empfangen haben soll.

Wir gestchen gerne, daß wir so grosse Gelbffver-
langnung, Wir möchten sagen, Nichtachtung unsrer
selbst nicht besässen, und daß wir, zumal wenn
wir uns im Fall des B. Hartmann befänden,
dee (S. 3)°" das Zutrauen des Direktoriums, seines
Wissens, noch genießt," unsere Eigenliebe mit unsrer
Constitutionsliebe dadurch zu vereinigen suchen würden,
daß wir das Direktorium ersuchten, und um seiner
und unsrer Ehre willen anffoderten, die Anzeigen, die
es über unser Benehmen dem gesezgcbendcn Körper
eingesandt hat, nun auf eine solche Weise einzusenden,
daß ohne Verletzung irgend einer konstitutionellen Form,
die strengste Ü n te r su chu u g unserer Verrichtungen
könne vorgenommen werden.

Berichtign» g.
In den: in unserm XVten Stük abgedrukten,

vom Vskiziehnngsdirektorium dem grossen Rathe vor-
geschlagnen Bez ichungsprojckt der Staats-
ei nkünfte, muß folgende Stelle, die durch eine»

Irrlhum der Kanzlei des Direktoriums hcrcingekom-
men und alsobald znrükgenommen ward, wegge las-
sen und als nicht vorhanden angesehen
werden.

(S. ritz.) «Ein jeder Commis, Schreiber oder

« Bedienter, dem bekannt wäre, daß sein Meister eine

« fehlerhafte Angabe gemacht hätte, soll den Oberein-
«uchmer dessen benachrichtigen, welche? sich ansang-

« lich an freundschaftlicher Erläuterung mit dein Steuer-
«Pflichtigen haften und erst dannzumai, wenn dic>e

« vergeblich wäre, sich an den Friedensrichter wen-

« den wird."
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